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§ 1 – Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen: Verein Bayerischer Kleingärtner e. V. 
Kempten und ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kempten unter VR 
17 eingetragen. 
Seinen Sitz hat er in Kempten und ist Mitglied des Landesverbandes 
Bayerischer Kleingärtner e. V. 

§ 2 – Geschäfts- und Rechnungsjahr des Vereins 

Das Geschäfts- und Rechnungsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 3 – Zweck und Aufgaben des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.  
Zweck des Vereins ist die Förderung der „Kleingärtnerei“. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Parteipolitisch und konfessionell ist der Verein neutral. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a)  Förderung aller Maßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von der 
Allgemeinheit   zugänglichen Kleingartenanlagen im Interesse der 
Gesunderhaltung der gesamten Bevölkerung. 

b)  Berücksichtigung und Förderung der Belange des Umweltschutzes, 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Nutzung und 
Bewirtschaftung des Kleingartens. 

c)  Weckung und Intensivierung des Interesses in der Bevölkerung – 
insbesondere bei der Jugend – für den Kleingarten als Teil des 
öffentlichen Grüns. 

 d)  Betreuung und Beratung der Mitglieder in fachlichen Fragen – die 
Förderung des Erwerbsobstbaues und des Erwerbsgartenbaues ist nicht 
Aufgabe des Vereins. 
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e) Familienförderung durch Schaffung der Gärten als Grundlage 
sinnvoller Freizeitgestaltung. 

§ 4 – Mitgliedschaft 

(1) Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass der Antragsteller volljährig 
und über seinen Leumund nichts Nachteiliges bekannt ist. 

(2)  Der Bewerber muss in der Stadt Kempten (Allgäu) ansässig sein. Über 
Ausnahmen in Grenzfällen entscheidet der Vorstand. Der Antrag ist in 
Textform zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der 
Vorstand hat das Recht, Aufnahmeanträge abzulehnen. Eine Begründung 
der Ablehnung ist gegenüber dem Bewerber nicht erforderlich. Die 
Mitgliedschaft ist Voraussetzung für den Abschluss eines 
Kleingartenpachtvertrages mit dem Verein. 

(3)  Der Verein besteht aus: 

 a)  Ordentlichen Mitgliedern, die Pächter eines Kleingartens sind – sie 
haben Stimmrecht und   sind wählbar. 

b)  Außerordentlichen Mitgliedern, die nicht Pächter eines Kleingartens 
sind – sie haben kein Stimmrecht und sind nicht wählbar. 

 c)  Ehrenmitgliedern 

 Die Mitgliederversammlung kann Persönlichkeiten, die sich um das 
Kleingartenwesen besonders verdient gemacht haben, auf Vorschlag des 
Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernennen. Sie haben kein Stimmrecht. 

(4)  Die Mitgliedschaft ist nicht vererblich und nicht übertragbar. 

(5)    Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des 
Vereins unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
personenbezogene Daten über die persönlichen und sachlichen 
Verhältnisse der Mitglieder. Den Organen des Vereins oder sonst für den 
Verein tätigen Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zwecken des Vereins zu verarbeiten. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Person aus dem Verein 
hinaus.  

Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der 
Datenverarbeitung im Verein kann der Verein eine Datenschutzordnung 
erlassen, die vom Vorstand beschlossen wird. 
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§ 5 – Beendigung der Mitgliedschaft 

(1)   Durch Austritt des Mitgliedes. 

 Der Austritt ist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Das 
Mitglied muss bis spätestens 30. September des laufenden Jahres 
seinen Austritt in Textform zum Ende des Kalenderjahres gegenüber 
dem Vorstand erklären. In Ausnahmefällen kann der Vorstand eine 
Kündigung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist annehmen. 

(2)  Durch Tod des Mitgliedes. 

 Bei einem Pachtverhältnis mit mehreren Pächtern wird dieses mit dem 
überlebenden Mitpächter fortgesetzt. Ist der überlebende Mitpächter 
der Ehegatte des verstorbenen Mitglieds oder dessen Lebensgefährte 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, so kann der überlebende 
Mitpächter das Pachtverhältnis nach § 12 Abs. 2 BKleingG innerhalb 
eines Monats nach dem Versterben des Mitpächters den Pachtvertrag 
außerordentlich zum Ende des Kalendermonats kündigen, der auf den 
Tod des verstorbenen Mitpächters folgt. 

(3) Durch Ausschluss des Mitglieds durch den Verein. 

 Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
a)  schuldhaft die ihm aufgrund der Satzung, der Gartenordnung oder 
aufgrund von Mitgliederbeschlüssen obliegenden Pflichten verletzt. 

b)  durch sein Verhalten schuldhaft das Ansehen oder die Interessen 
des Vereins in erheblicher Weise schädigt oder sich schuldhaft 
gegenüber anderen Mitgliedern des Vereines ungebührlich verhält. 

 c)  bei der Bewirtschaftung seines Kleingartens oder aufgrund seines 
Verhaltens in der Kleingartenanlage die Voraussetzungen der 
Kündigung des Kleingartenpachtvertrages nach §§ 8, 9 Abs. 1 Ziffer 1 
Bundeskleingartengesetz erfüllt. Dafür können Abmahnungen vom 
Vorstand ausgesprochen werden, die zu einer Kündigung des 
Kleingartenpachtvertrages führen können. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand in einer 
Vorstandssitzung. Das auszuschließende Mitglied ist zu dieser Sitzung 
mit einer Frist von zwei Wochen in Textform einzuladen. Die Gründe 
des beabsichtigten Ausschlusses sind dem Mitglied mitzuteilen. Ihm ist 
Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 
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Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied mit der 
Begründung des Ausschlusses in Textform bekannt zu geben. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied 
das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Die Beschwerde mit Begründung 
ist innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung der 
Entscheidung in Textform an den Vorstand zu richten. Gibt der 
Vorstand der Beschwerde nicht statt, so hat er diese der nächsten 
Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Bis zur 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Mitgliedschaft. Der Weg zu den ordentlichen 
Gerichten ist bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung nicht 
zulässig. 

(4)  Durch Streichung von der Mitgliederliste. 

Ein Mitglied kann auf Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es 

a)  trotz zweimaliger Mahnung in Textform an die letzten vom Mitglied 
dem Verein in Textform mitgeteilten Kontaktdaten mit der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. 

b)  für den Verein unter den letzten vom Mitglied dem Verein in 
Textform mitgeteilten Kontaktdaten nicht mehr erreichbar ist. 

(5)  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen mit Ausnahme des 
Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen, Umlagen 
und Gebühren alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. 

§ 6 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Den Ordentlichen Mitgliedern steht das Recht zu: 

a)  bei den Beschlüssen und Wahlen der Mitgliederversammlung nach 
Maßgabe dieser Satzung mitzubestimmen und Anträge einzubringen, 
sowie ein Amt zu übernehmen. 

b)  an den Veranstaltungen und Einrichtungen des Vereins 
teilzunehmen, Beschwerden,   Vorschläge und Anträge an den 
Vorstand des Vereins zu richten. 

c)  die fachliche Betreuung und Beratung in Anspruch zu nehmen. 

(2)       Den außerordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern steht das 
Recht zu: 
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a)  an der Mitgliederversammlung ohne Stimmrecht aber mit Rede- 
und Antragsrecht teilzunehmen. 

b)  an den Veranstaltungen und Einrichtungen des Vereins 
teilzunehmen, Beschwerden, Vorschläge und Anträge an den Vorstand 
des Vereins zu richten. 

(3)       Die Mitglieder sind verpflichtet: 

a)  die Interessen des Vereins zu wahren, zu fördern und alle ihnen 
aufgrund der Satzung, der Gartenordnung, der Vereinsbeschlüsse und 
des Pachtvertrages obliegenden Pflichten zu erfüllen. Dazu gehört auch 
die Teilnahme an Anlagen- und Mitgliederversammlungen. 
Unentschuldigtes Fehlen kann zu einer Abmahnung führen. 

 b)  die Beiträge, Umlagen und Gebühren zum festgelegten Termin in 
der festgesetzten Höhe an den Verein zu entrichten. 

c)  Arbeitsleistungen für Gemeinschaftseinrichtungen des Vereins/ der 
Gartenanlage zu erbringen; gleiches gilt auch für 
Vereinsveranstaltungen. Die Anzahl der Arbeitsstunden legt die 
jeweilige Kleingartenanlage bei der Versammlung der Pächter der in 
der betreffenden Kleingartenanlage gelegenen Kleingärten fest. An den 
Beschlussfassungen dürfen sich nur die Pächter beteiligen, die Mitglied 
des Vereins sind. Bei der Verteilung der Arbeiten durch die Obleute 
sollte das Alter bzw. der Gesundheitszustand der Pächter 
berücksichtigt werden. Die Höhe des für den Fall der Nichtleistung von 
Arbeitsstunden zu zahlenden Ersatzbeitrags wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

d)  die Mitglieder haben dem Verein unverzüglich jede Änderung ihrer 
Kontaktdaten in Textform mitzuteilen. 

§ 7 – Beiträge 

(1)  Der Verein erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben Beiträge, Umlagen und 
Gebühren, deren Höhe und Fälligkeit von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt werden. Umlagen können maximal bis zum 2-fachen des für 
ein Jahr zu zahlenden Mitgliedsbeitrages beschlossen werden. 

(2)  Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen, 
deren Höhe ebenfalls von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. 

(3)  Ordentliche Mitglieder, die Pächter eines Kleingartens sind, zahlen den 
vollen Mitgliedsbeitrag. 
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   Außerordentliche Mitglieder, die nicht Pächter eines Kleingartens sind, 
zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag. 

(4)  Wird die Mitgliedschaft innerhalb eines Jahres begonnen oder 
beendet, so ist in jedem Falle ein vollständiger Jahresbeitrag zu 
entrichten. 

(5)  Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den 
Mitgliedsbeiträgen befreit. 

§ 8 - Organe des Vereins 

a)  Die Mitgliederversammlung (§ 9) 

b)  der Vorstand (§10) 

 c)  die Revisoren (§11) 

§ 9 – Mitgliederversammlung 

(1)  Einmal jährlich soll eine ordentliche Mitgliederversammlung einberufen 
werden. Ihr obliegt vor allem:  

- die Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes, des 
Kassenberichts, des Revisionsberichtes und die Entlastung des 
Vorstandes. 

- die turnusmäßige Durchführung der Wahl des Vorstandes und der 
Revisoren. 

 - die Festsetzung der Beiträge, Umlagen und Gebühren und des 
Ersatzbeitrages für nicht   geleistete Arbeitsstunden. 

- die Festsetzung der pauschalen Aufwandsentschädigung für 
Vorstandsmitglieder.  

 -  die Beschlussfassung über die Gartenordnung, in der insbesondere 
Regelungen über das   Verhalten der Mitglieder in der Kleingarten- 
anlage oder der Nutzung der Kleingärten und/  oder der 
Gemeinschaftseinrichtungen durch die Mitglieder festgelegt werden. 

- die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins. 

(2) Weitere Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen, 

 wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder die Einberufung von 
einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragt wird. 
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(3)     Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfall von einem anderen Vorstandsmitglied in Textform 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Beachtung einer Frist von 
zwei Wochen einberufen. Die Einladung gilt als fristgerecht erfolgt und 
zugegangen, wenn sie am 15. Tag vor der Versammlung an die letzten 
von dem Mitglied dem Verein in Textform mitgeteilten Kontaktdaten 
verschickt worden ist. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(4)  Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Zu Änderungen der 
Satzung oder der Auflösung des Vereins ist eine Stimmenmehrheit von 
Dreiviertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(5)  Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens sieben Tage 
vorher in Textform beim Vorstand eingereicht werden. Anträge auf 
Auflösung des Vereins, Abwahl oder Wahl von Vorstandsmitgliedern, 
Erhöhung des Beitrags oder der Gebühren, Erhebung einer Umlage 
oder auf eine Änderung der Satzung dürfen nicht als 
Dringlichkeitsanträge eingebracht werden. 

(6) Ausnahme: 

Sollte durch äußere Umstände (z. B. Pandemie oder behördliche 
Auflagen) eine Einberufung der Mitgliederversammlung in 
Anwesenheitsform nicht uneingeschränkt oder überhaupt nicht 
möglich sein und es gibt Gründe sie einzuberufen (Wahlen, 
Satzungsänderungen, o. ä., die keinen Aufschub zulassen) kann der 
Vorstand vor der Einberufung einer Mitgliederversammlung 
beschließen, an der Sitzung der Mitgliederversammlung 
teilnahmeberechtigten Personen zu ermöglichen, an der Versammlung 
ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und ihre Rechte 
in der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation 
auszuüben („hybride Versammlung“).  

Der Vorstand kann auch beschließen, dass alle teilnahmeberechtigten 
Personen ihre Rechte in der Versammlung nur ohne Anwesenheit an 
einem Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation 
ausüben können  („virtuelle Versammlung“). 

Der Vorstand legt die Form der elektronischen Kommunikation bei der 
Teilnahme an der Versammlung durch Beschluss fest. Eine verdeckte 
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Stimmabgabe ist bei einem Vorgehen nach diesem Absatz nicht 
zulässig. 

In der Einladung zu der Mitgliederversammlung ist auf diese Beschlüsse 
hinzuweisen und deren Inhalt mitzuteilen. 

(7)  Für die Wahlen wird bestimmt: 

a)  die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes 
durch Handaufheben einen Wahlausschuss, der die Wahl leitet, die 
Stimmen auszählt, das Wahlergebnis bekannt gibt und die Gewählten 
befragt, ob sie die Wahl annehmen. Der Wahlausschuss besteht aus 
drei Mitgliedern. 

b)  gewählt ist, wer bei der Abstimmung mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen der Mitglieder erhält. Erreicht im ersten 
Wahlgang kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl, findet ein 
zweiter Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten 
abgegebenen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

c)  die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisoren kann durch 
Handaufheben erfolgen. Die vorzeitige Abberufung des Vorstandes – 
auch einzelner Vorstandsmitglieder – ist zulässig, wenn die Mitglieder- 
versammlung dies beschließt. 

d)  wählbar ist jedes ordentliche Mitglied des Vereins. Ein nicht 
anwesendes Mitglied kann auch gewählt werden, wenn vor Eintritt in 
die Wahlhandlung seine Erklärung in Textform vorliegt, dass er/sie bei 
der Wahl kandidiert und für den Fall seiner Wahl das Amt annimmt.                 

e) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. 

(8) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung und über die dort 
gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Protokollanten zu unterschreiben und vom Versammlungsleiter zu 
bestätigen. Der Inhalt der Niederschrift ist den Mitgliedern in der 
nächsten Mitgliederversammlung zu Genehmigung bekannt zu geben. 

(9) Sollte durch äußere Umstände (z. B. Pandemie oder behördliche 
Auflagen) eine Einberufung der Mitgliederversammlung in 
Anwesenheitsform nicht möglich sein und es gibt Gründe einen 
Beschluss der Mitgliederversammlung herbeizuführen (Wahlen, 
Satzungsänderungen, o. ä. die keinen Aufschub zulassen) kann der 
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Vorstand beschließen, dass ein Beschluss der Mitglieder außerhalb 
einer Mitgliederversammlung gefasst wird. Der Beschluss der 
Mitglieder ist dann wirksam, wenn alle zur Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung berechtigten Personen an dem 
Beschlussverfahren beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand 
festgesetzten Termin mehr als die Hälfte der in der 
Mitgliederversammlung stimmberechtigten Personen ihre Stimmen in 
der vom Vorstand festgelegten Form abgegeben haben und der 
Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. Die Frist zur 
Stimmenabgabe soll mindestens vier Wochen betragen. 

Für die Auszählung der abgegebenen Stimmen zieht der Vorstand die 
Revisoren oder andere Personen, die nicht dem Vorstand des Vereins 
angehören dürfen, als Zeugen hinzu. Das Ergebnis dieser 
Beschlussfassung ist den Mitgliedern und den sonstigen zur Teilnahme 
an der Mitgliederversammlung berechtigten Personen zur Kenntnis zu 
bringen und in einem Protokoll niederzulegen. Das Protokoll ist von 
dem Protokollanten und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen. 

§10 – Der Vorstand 

(1)       Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

  a)  dem ersten Vorsitzenden, 

  b)  dem zweiten Vorsitzenden 

         c)  dem Kassenverwalter 

 d)  und bis zu vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 

(2)   Der Kleingartenverein Kempten wird gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten (§ 26 BGB) durch den ersten und zweiten Vorsitzenden – 
jeweils einzeln. 

(3)   Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass 

  a)  der zweite Vorsitzende den ersten Vorsitzenden und 

  b)  der Kassenverwalter den ersten und den zweiten Vorsitzenden nur 
bei deren Verhinderung vertreten kann. 

(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von 3 Jahren einzeln gewählt. Sie bleiben auch nach Ablauf 
ihrer Amtszeit bis zur wirksamen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Der erste und der zweite Vorsitzende können 
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nur durch Erklärung gegenüber einem anderen 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder der 
Mitgliederversammlung von ihrem Amt zurücktreten. Die Erklärung hat 
außerhalb von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen in 
Textform zu erfolgen. 

(5)  Scheidet ein Mitglied innerhalb der Wahlperiode aus dem Vorstand 
aus, so beruft der verbleibende Vorstand bis zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied. 

(6) Die vorzeitige Abberufung des Vorstandes – auch einzelner 
Vorstandsmitglieder – ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Sie ist durch die Mitgliederversammlung zu beschließen. 

Einen wichtigen Grund stellt insbesondere die grobe Pflichtverletzung, 
die Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder die 
sonstige Unzumutbarkeit der weiteren Tätigkeit des Vorstandes oder 
einzelner Vorstandsmitglieder für den Verein dar. 

(7) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:  

Dem ersten oder zweiten Vorsitzenden obliegen insbesondere: 

a)  Die Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung und der 
Vorstandssitzungen. Die Vorstandssitzungen sind mindestens zweimal 
im Jahr – im Übrigen nach Bedarf – oder auf begründeten Antrag von 
mindestens einem Drittel der Vorstandsmitglieder in Textform mit 
einer Frist von einer Woche einzuberufen. 

b)  Der Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und der 
Vorstandssitzungen, sowie die Erledigung aller in die Zuständigkeit des 
Vereins fallenden Aufgaben. 

 c)  Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein einmalig oder 
für die Laufzeit des Rechtsgeschäfts mit nicht mehr als 2.000, - Euro 
belasten, ist sowohl der/die 1. Vorsitzende als auch der/die 2. 
Vorsitzende berechtigt. 

d)  Für den Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein einmalig 
oder für die Laufzeit des Rechtsgeschäfts mit mehr als 2.000, - Euro 
belasten, brauchen die 1./ 2. Vorsitzenden die Zustimmung des 
Kassenverwalters. 

(8)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Vorstand kann 
auch über mehrere Beschlussgegenstände in einer Abstimmung 
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entscheiden. Die Beschlüsse können auch auf dem Weg schriftlicher 
oder elektronischer Stimmabgabe, mittels Telefax oder E-Mail, sowie 
im Rahmen einer Video-/ Telefonkonferenz oder entsprechender 
Zuschaltung abwesender Vorstandsmitglieder in einer Vorstandssitzung 
gefasst werden. 

(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder in 
Textform und fristgemäß eingeladen sind und mehr als die Hälfte der 
tatsächlich im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder anwesend ist; der 
Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Vorstandsämter 
besetzt sind. 

(10)  Der/die Schriftführer(in)  hat alle Schriftstücke anzufertigen, soweit sie 
vom ersten oder zweiten Vorsitzenden nicht selbst geschrieben 
werden. Ihm/ihr obliegt weiterhin die Aufgabe, die Niederschriften 
über die Beschlüsse der Vorstandssitzungen und über die 
Mitgliederversammlungen zu fertigen, sofern nicht der Vorstand in der 
Sitzung oder die Mitgliederversammlung eine andere Person zum 
Protokollführer bestellt. Die Niederschriften sind vom jeweiligen 
Sitzungs- bzw. Versammlungsleiter und vom jeweiligen Protokollführer 
zu unterzeichnen. 

(11)  Der Kassenverwalter hat im Benehmen mit dem ersten Vorsitzenden, 
im Fall seiner Verhinderung mit dem zweiten Vorsitzenden, alle 
Einnahmen und Ausgaben des Vereins buch- und kassenmäßig zu 
behandeln, am Jahresschluss Rechnung zu legen und das 
Vereinsvermögen zu verwalten. 

(12) Durch Beschluss des Vorstandes können die weiteren 
Vorstandsmitglieder mit besonderen Aufgaben oder Sachgebieten 
betraut werden, die sich aus dem Zweck und den Aufgaben des Vereins 
ergeben. Die Betreffenden Vorstandsmitglieder haben in diesen 
Sachgebieten beratende und vorbereitende Funktion. 

(13)  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins grundsätzlich 
ehrenamtlich. Pauschale Aufwandsentschädigungen können gewährt 
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des § 3 Nr. 26a EStG für 
Ehrenämter. Sie sind von der Mitgliederversammlung festzusetzen. 
Notwendige Auslagen werden erstattet. 
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§ 11 – Die Revision 

(1)  Von der Mitgliederversammlung werden zwei Revisoren auf die Dauer 
von 3 Jahren gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Sie bleiben 
auch nach Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit so lange im Amt, bis eine 
wirksame Wieder- oder Neuwahl erfolgt ist. Die Revisoren sind keine 
Vorstandsmitglieder. 

(2)  Die Revisoren sind verpflichtet und jederzeit berechtigt, die 
Rechnungsbelege, die Eintragungen im Kassenbuch und das 
Vereinsvermögen nach freiem Ermessen oder auf Verlangen des 
Vorstandes – jährlich mindesten einmal – zu prüfen. Nach Abschluss 
des Geschäftsjahres sind sie zu einer ordnungsgemäßen Prüfung des 
gesamten Rechnungswesens des Vereins verpflichtet. 

(3) Über jede Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die dem 
Vorstand zu übergeben ist. Die Revisoren erstatten in der 
Mitgliederversammlung Bericht. Der Prüfungsbericht bildet die 
Grundlage für die Entlastung des Vorstandes in der 
Mitgliederversammlung. 

§ 12 – Kleingartenanlagen 

(1)  Die in den Kleingartenanlagen zusammengeschlossenen 
Vereinsmitglieder bilden eine Anlagengemeinschaft. Sie regeln die 
Angelegenheiten innerhalb ihrer Anlagen unter Beachtung der Satzung 
und Gartenordnung selbst nach Absprache mit dem Vorstand. 

(2) Jede Anlage ist verpflichtet, einmal jährlich eine Anlagenversammlung 
abzuhalten. Weitere Versammlungen können, wenn die Umstände es 
erfordern, vom Vorstand, vom Obmann/ der Obfrau oder einem Drittel 
der Anlagenpächter und Mitpächter beantragt und einberufen werden. 

(3) Der Anlagenversammlung obliegt: 

- die Wahl des Obmanns bzw. der Obfrau und seines Vertreters.  
Bei entsprechendem Bedarf und Absprache mit dem Vorstand 
können auch mehrere Obleute für eine Anlage gewählt werden und 
haben einen eigenen Zuständigkeitsbereich. 

- die Wahl des Kassenverwalters der Anlage. 

- die Wahl des Gerätewartes (bei Bedarf). 

- die Wahl des Wasserwartes. 
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(4) Die Obleute sind Beauftragte des Vorstandes und zu loyaler 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand verpflichtet. Sie leiten die 
Anlagenversammlungen, informieren die Anlagenpächter über die 
Anlagenkasse, die selbstständig verwendet werden kann und über den 
Verein gebucht wird und organisieren die Gemeinschaftsarbeiten. 

(5) Die Geschäftsordnung des Vereins kann zusätzliche Bestimmungen 
enthalten. 

§ 13 – Eigentumsbegriff 

Die der Gemeinschaft aller Mitglieder dienenden Bauwerke, 
Einrichtungen und Geräte, die von den Mitgliedern durch eigene 
Arbeitsleistung, durch finanzielle und materielle Beiträge errichtet oder 
angeschafft werden oder errichtet und angeschafft worden sind, 
werden Eigentum des Vereins Bayer. Kleingärtner e. V. - Stadtverband 
Kempten-. Die Begründung von Vorbehaltsgut ist ausgeschlossen. 

§ 14 – Auflösung des Vereins 

Bei der Auflösung des Vereins Bayer. Kleingärtner e.V. – Stadtverband 
Kempten - oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
an die Stadt Kempten mit der Auflage, es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Bereich des 
Kleingartenwesens zu verwenden. 

§ 15 – Schlussvorschriften 

(1)  In allen in dieser Satzung nicht geregelten Fällen entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

(2) Diese Satzung wurde am    in der Mitgliederversammlung 
beschlossen. 

Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts – 
Registergericht - Kempten in Kraft. 


